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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.2003

Norm

WEG 1975 §1

WEG 1975 §3 Abs1

Rechtssatz

Schon nach der Rechtslage vor Inkrafttreten des WEG2002 konnte schlichtes Miteigentum an einer Liegenschaft neben

Wohnungseigentum nur bestehen, wenn auf der Liegenschaft Objekte mit eigenem Nutzwert vorhanden waren, an

denen kein Wohnungseigentum bestand.
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